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Vereinssatzung 
Die Satzung ist errichtet am 06.12.2023 mit Nachtrag vom 06.02.2024. 

Präambel 
Wir machen JETZT los! Der Verein losmachen sieht sich als starke Stimme der Zivilgesell-
schaft, die inklusive, ökologische und zukunftsorientierte Gesellschaft fördert. Durch einen 
ganzheitlichen Ansatz auf lokaler Ebene, tragen wir zur Erreichung der globalen Nachhaltig-
keitsziele bei. Wir wollen diskriminierungsfreie Räume schaffen, um Wissen zu vermitteln, 
nachhaltige Handlungsoptionen aufzuzeigen und Gestaltungskompetenzen zugänglich zu 
machen. Durch Aufklärung, Vernetzung und Beteiligung ermöglichen wir Teilhabe an Verän-
derungsprozessen und schaffen Bewusstsein für inklusive und nachhaltige Stadtentwicklung. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen losmachen. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 

werden und führt danach den Zusatz „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 06116 Halle (Saale). 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 
(1) Der übergeordnete Zweck und die Zielstellung des Vereins sind die Förderung einer in-

klusiven, ökologischen und zukunftsfähigen Gesellschaft. Mittels Kunst und Kultur, als 
starke Treiber gesellschaftlichen Wandels, und erlebnispädagogischen Ansätzen, zielen 
die Tätigkeiten des Vereins darauf, Menschen zu zukunftsorientiertem Handeln zu befä-
higen und im Sinne der globalen Mehrgenerationengerechtigkeit sich für die sozial-
ökologische Transformation zu engagieren.  

(2) Die folgenden Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch die Initiierung, 
Förderung und Durchführung von einkommensunabhängigen und barrierearmen Bil-
dungsangeboten zur nachhaltigen Entwicklung und kulturellen Aktivitäten. Im Sinne der 
Abgabenordnung schließt dies folgende programmatische Schwerpunkte ein:  

• JUGENDHILFE (§ 52 Abs. 2, Nr. 4, AO): Die offene Kinder- und Jugendarbeit des Ver-
eins soll junge Menschen in ihrer Entwicklung fördern und dazu beitragen ihr Heran-
wachsen zu eigenverantwortlichen und solidarischen Persönlichkeiten zu stärken. Das 
Angebot bewegt sich dabei zwischen schulischer und außerschulischer Kinder- und 
Jugendbildung, (internationaler) Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, sowie 
Jugendsozialarbeit in Form von Begegnungen und kulturellbildender Betreuung.  

Durch Aktivitäten des Vereins zur Teilhabe an Veranstaltungen, die der Begegnung, 
der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen die-
nen, werden Möglichkeiten geboten, aktiv am sozialen und kulturellen Leben teilzu-
nehmen. Der Verein ermöglicht generationsübergreifendes Lernen, insbesondere in-
dem ältere Menschen darin unterstützt werden, ihr Wissen und Fähigkeiten an jüngere 
Generationen weiterzugeben.  
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• KUNST und KULTUR (§ 52 Abs. 2, Nr. 5, AO): Kunst und Kultur stellen für die Vereins-
tätigkeit ein Instrument dar, um Nachhaltigkeitsinhalte zu transportieren, Perspektiv-
wechsel zu ermöglichen und den öffentlichen Diskurs zu fördern. Durch die Finanzie-
rung künstlerischer Aspekte innerhalb durchgeführter Projekte versucht der Verein die 
individuelle Potentialentfaltung zu fördern und Visionen in Modellprojekten zu erproben. 

• VOLKSBILDUNG (§ 52 Abs. 2, Nr. 7, AO): Der Verein unterstützt den Ansatz des le-
benslangen Lernens. Entsprechend soll Bildung für nachhaltige Entwicklung Menschen 
jeden Alters befähigen, sich mit unterschiedlichen Lebenswelten auseinandersetzen zu 
können und Gestaltungskompetenzen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei ver-
netztes Lernen, Visions-, Handlungs-, Reflexions- und Partizipationsorientierung. Die 
Bildungsangebote sind integrativ und werden in Form von Workshops, Aktionswochen 
sowie allgemein informativer politischer Bildung, Fachvorträgen und Diskussionsrun-
den umgesetzt. Ziel ist es, intergenerationellen Austausch und  aktive Teilhabe an der 
Mitgestaltung der Gesellschaft zu ermöglichen. 

• UMWELT- und KLIMASCHUTZ (§ 52 Abs. 2, Nr. 8, AO): Im Sinne des globalen Ler-
nens verfolgen die Angebote des Vereins einen ganzheitlichen Ansatz, der einen loka-
len Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen leistet. Ausgewogenheit, Solidarität 
und Wohlergehen von Natur und Mensch stehen im Zentrum der Vereinstätigkeiten für 
eine globale Mehrgenerationen-gerechtigkeit. Angebote werden stets  so konzipiert 
und realisiert, dass der Ressourcenverbrauch so gering wie möglich gehalten wird. Der 
Verein verpflichtet sich, im Sinne eines holistischen Ansatzes und um der Vorbildfunk-
tion gerecht zu werden stets alle Aktivitäten an den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) aus-
zurichten. 

• INTERNATIONALE GESINNUNG und TOLERANZ (§ 52 Abs. 2, Nr. 13, AO): Einen ak-
tiven Beitrag zur Völkerverständigung leistet der Verein durch die Vernetzung von 
Menschen unterschiedlicher Nationalität und Herkunft. Mit diesem Ziel organisierte 
zwischenmenschliche Begegnungen fördern Toleranz und gegenseitiges Verständnis, 
vermitteln Wissen über andere Länder und bringen Teilnehmende einander näher. 

• GLEICHBERECHTIGUNG (§ 52 Abs. 2, Nr. 18, AO): Alle Kultur- und Bildungsangebo-
te des Vereins sind möglichst inklusiv und niedrigschwellig zugänglich. Der Verein ver-
folgt die Zielsetzung diskriminierungsfreie Räume für alle Menschen zu schaffen, Un-
gleichheiten zu reduzieren, gegenseitige Wertschätzung und ein friedliches Miteinan-
der zu fördern. Der Verein pflegt eine Kommunikation auf Augenhöhe, diese ist gewalt-
frei, fakten- und wissensbasiert. Zwischenmenschlicher Umgang ist höflich sowie res-
pekt- und liebevoll – diese gesellschaftlichen Grundwerte werden von den Vereinsmit-
gliedern gelebt und sind unverhandelbar. 

• DEMOKRATIEFÖRDERUNG (§ 52 Abs. 2, Nr. 24, AO): Aktivitäten, mit dem Fokus auf 
Aufklärung, Erfahrungsaustausch und politischer Teilhabe, dienen der gesteigerten Ak-
zeptanz von Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung. Ziel der inklusiven Bildungsange-
bote des Vereins für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ist es, dass die nötigen 
ökonomischen und sozialen Veränderungen durch die breite Gesellschaft nicht nur 
mitgetragen, sondern vor allem mitgestaltet werden. Die durch das Grundgesetz kon-
statierten, gemeinschaftlichen Rechte und Pflichten werden durch die konsequente 
Anwendung in der Vereinsarbeit erlebbar. Der Verein verpflichtet sich insbesondere die 
Zielerreichung der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung zu fördern, die Öffentlichkeit 
über Missstände und Visionen für eine nachhaltige Zukunft zu informieren, zur politi-
schen Teilhabe zu befähigen und zur aktiven Beteiligung einzuladen.  
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• ENGAGEMENT (§ 52 Abs. 2, Nr. 25, AO): Ferner fördert der Verein zivilgesellschaftli-
ches Engagement durch die Realisierung seines Vereinszwecks in Form von partizipa-
tiven Projekten, Kampagnenarbeit und Kulturevents. Der Verein betreibt eine möglichst 
umfangreiche Netzwerkarbeit und vertritt in diesem Zuge die projektbezogenen Belan-
ge ehrenamtlich tätiger Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit. Durch die Tätigkeiten 
wird versucht den gesellschaftlichen Wert gemeinnütziger Arbeit zu verdeutlichen, die 
gesellschaftliche Anerkennung zu erhöhen und Menschen zu ermutigen, selbst unei-
gennützig für das Gemeinwohl einzutreten. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein sieht sich den SDGs der Agenda2030 verpflichtet und ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjähri-
gen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzliche Vertretung zu stellen. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen; im Falle der Ablehnung ist 
keine Begründung notwendig. Im Falle der Ablehnung ist der Antrag der nächsten orden-
tlichen Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung der Mit-
gliederversammlung ist endgültig. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod  (bei juristischen Personen mit deren Auf-

lösung), Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. 

(3) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor dem Ausschluss ist das Mitglied 
anzuhören. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederver-
sammlung zu, die innerhalb eines Monats nach Zugang schriftlich gegenüber dem Vor-
stand einzulegen ist. Der Vorstand kann der Berufung abhelfen. Hilft der Vorstand nicht 
ab, entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung über den Ausschluss.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemein-

samen Veranstaltungen teilzunehmen (wenn konzeptionell nicht ausgeschlossen). Jedes 
Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere re-
gelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das 
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 
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(3) Fördermitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht in den Mitglieder-versammlungen, 
jedoch jederzeit Rede- und Antragsrecht. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(2) Die Höhe und Frequenz der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitglieder-versammlung 
festgelegt. Alles Weitere kann in einer Beitragsordnung geregelt werden. 

§ 8 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 

• der Vorstand 

• die Mitgliederversammlung 

Ergänzend zur Satzung sind die Geschäftsbereiche der einzelnen Vereinsorgane in einer 
Geschäftsordnung geregelt. 

§ 9 Vorstand 
(1) Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus mindestens 3 Personen und setzt sich zu-

sammen aus dem 1. Vorsitz, der Stellvertretung und Schatzmeisterei.  

(2) Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Durch einfachen 
Beschluss der Mitgliederversammlung kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern 
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
erteilt werden. 

(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 
Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 10 Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Füh-
rung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung,  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts. 

§ 11 Bestellung des Vorstands 
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

drei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins 
sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 
Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversamm-
lung ist zulässig. Ein Mitglied des Vorstands bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis 
zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglie-
der des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers 
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 
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§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 
(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitz, bei Ver-

hinderung von der Stellvertretung, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche 
soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglie-
der anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist durch Protokoll-
führung sowie vom 1. Vorsitz oder der Vertretung oder einem anderen Mitglied des Vor-
stands zu unterschreiben. 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenhei-
ten:  

a) über Änderungen der Satzung,  
b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,  
c) der Vereinshaushalt mit den zu tragenden Projekten, 
d) den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  
e) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  
f) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  
g) die Auflösung des Vereins. 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal im Jahr als ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in Textform (per E-Mail) 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Textform (per E-Mail) eine 
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die 
erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederver-
sammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 
Anträge, die eine Änderung der Satzung einschließlich der Satzungszwecke, Änderun-
gen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberu-
fen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, oder wenn mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitz des Vorstands, bei Verhinderung von der 

Stellvertretung und bei deren Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 
zu wählende Versammlungsleitung, geleitet. 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder Beschlüsse. 
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(3) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung einschließlich eines Satzungszweckes be-
dürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Proto-
koll zu fertigen, das von der Protokollführung und von der Versammlungs-leitung zu un-
terschreiben ist. 

(5) Eine Person kann nicht für mehrere Mitglieder gleichzeitig Stimmen abgeben. 

§ 16 Referate 
Zur Unterstützung der Bearbeitung verwaltungsbezogener Aufgaben kann der Vorstand Re-
ferate einsetzen, die den Vorstand bei seinen Tätigkeiten unterstützen. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung kann der Vorstand verpflichtet werden, ein bestimmtes Referat ein-
zusetzen. Einzelheiten, insbesondere zur Konstituierung, Zusammensetzung und Arbeits-
weise von Referaten, sind in der Allgemeinen Geschäftsordnung geregelt. 

§ 17 Projektgruppen 
Die Realisierung des Vereinszwecks geschieht vornehmlich durch Projektgruppen. Die 
Rechte und Pflichten einer solchen Projektgruppe sind in der Allgemeinen Geschäftsordnung 
geregelt. 

§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins ist der Vorstand gemeinschaftlich vertretungsbe-

rechtigt für die Liquidierung, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen 
beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an Medinetz Halle (Saale) e.V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfä-
higkeit entzogen wurde. 

§ 19 Kassenprüfung 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils für 2 Jahre zwei fachgeeignete Personen zur 

Prüfung der Vereinsfinanzen. 

(2) Die Kassenprüfenden müssen nicht Vereinsmitglieder sein; sie dürfen keine Vorstands-
mitglieder sein. 

(3) Sie erstatten in der dem Geschäftsjahr folgenden Mitgliederversammlung Bericht und 
empfehlen bei ordnungsgemäßer Kassenführung der Mitgliederversammlung die Entlas-
tung des Vorstands. 
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